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Information zur Schülerbeförderung während der Baumaßnahme in Borringhausen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

aufgrund der derzeitigen Baumaßnahme in Borringhausen können u.a. die Haltestellen 
Damme Ost, Borringhausen Schule, Borringhausen Schlarmann sowie Kemphausen aktuell 
nicht vom Linienbusverkehr bedient werden. Nach unseren derzeitigen Informationen sind 
von dieser Situation mehr als 60 Schülerinnen und Schüler betroffen. 

Aufgrund der derzeit stattfindenden Sanierungsarbeiten befinden sich die Ersatzhaltestellen 
in größerer Entfernung als üblich. Dies hat zur Folge, dass der Schulweg nicht wie gewohnt 
genutzt werden kann. 

Aufgrund der begrenzten Kapazitäten der örtlichen Taxiunternehmen konnte eine 
Ersatzbeförderung mittels Taxi nicht eingerichtet werden. Dies stellt die Bus- und 
Taxiunternehmen vor erhebliche organisatorische Herausforderungen.  

Um den Schulweg dennoch sicherzustellen, hat der Landkreis entschieden, eine 
Aufwandsentschädigung in Form eines Fahrtkostenzuschusses zu gewähren. Der Zuschuss 
beträgt in diesem Falle 0,30 € je Entfernungskilometer je Richtung für die kürzeste Strecke 
zwischen der Wohnung des Schülers und der Schule bzw. der nächstgelegenen Haltestelle. 
Bei Mitnahme weiterer Schülerinnen und Schüler erhöht sich dieser Betrag um je 0,03 € je 
Kilometer. Es wird gebeten, nach Möglichkeit Fahrgemeinschaften zu bilden. 

Das entsprechende Antragsformular für den Fahrtkostenzuschuss finden Sie sowohl auf 
unserer Internetseite als auch im Anhang dieser E-Mail. 

Wir möchten außerdem darauf hinweisen, dass das Deutschlandticket im gesamten 
Buslinienverkehr genutzt werden kann. Es wird empfohlen, sich über alternative Haltestellen 
zu informieren, um den Schulweg weiterhin sicherzustellen: https://www.vbn.de oder 
https://www.moobilplus.de.  

https://www.vbn.de/
https://www.moobilplus.de/
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Diese Regelung gilt voraussichtlich bis zum 30.11.2025, also für die Dauer der Bauarbeiten. 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 
 
 
 
Ihr Schülerbeförderungsteam 


